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1. ZIEL UND ZWECK DER KONZEPTION: 

Die Verbandsgemeinde Altenahr bemüht sich seit langem um die Ansiedlung eines größeren 
Lebensmittelmarktes zur Sicherstellung und Entwicklung der Einzelhandelsstruktur in der 
Verbandsgemeinde und damit auch ihrer eigenen Versorgungsfunktion.  
 
Aus diesem Anlass soll die derzeitige bzw. künftige Versorgungsstruktur innerhalb der 
Verbandsgemeinde Altenahr in einem Einzelhandelskonzept dargelegt werden. 
Die damit verbundenen Ziele sind: 

·  Nachweis der Übereinstimmung von Standortentscheidungen mit den Vorgaben der 
Raumordnung und Landesplanung 

·  Steuerung der Einzelhandelsentwicklung an allen Standorten durch differenzierte 
Funktionszuweisungen 

·  Ermittlung von einzelhandelsspezifischen Vorgaben für die Bauleitplanung 
 
Zentrale Aspekte des Einzelhandelskonzeptes sind: 

·  Ermittlung und Analyse des Bedarfs und der aktuellen Angebote innerhalb der 
Verbandsgemeinde 

·  Analyse der Verflechtung mit den benachbarten Versorgungsbereichen 
·  Funktionale Zuordnung des künftigen zentralen Versorgungsbereiches und der 

sonstigen Versorgungsstandorte 
 
Insgesamt sollen durch das Einzelhandelskonzept die Planungs- und Rechtssicherheit für 
potentielle Investoren verbessert und die Steuerungsmöglichkeiten der Verbandsgemeinde 
für künftige Veränderungen der Einzelhandelsstruktur optimiert werden. 
 
 
 
2. RAHMENBEDINGUNGEN: 

2.1 Lage im Raum und übergeordnete Planungen: 

Die Verbandsgemeinde Altenahr liegt im nördlichen Rheinland-Pfalz an der Landesgrenze zu 
Nordrhein-Westfalen in der Region Mittelrhein-Westerwald und gehört zum Landkreis 
Ahrweiler. 
Sie befindet sich insbesondere mit den nordöstlichen Gemeinden am Rand des 
Verdichtungsbereiches um das Oberzentrum Bonn/Rhein-Sieg, ist jedoch mit den 
südwestlichen Gemeinden überwiegend dem Strukturraumtyp des dünn besiedelten, 
ländlichen Raumes zuzuordnen. 
 
Das Landesentwicklungsprogramm (LEP) IV und der Regionale Raumordnungsplan (RROP) 
2006 weisen Altenahr als Grundzentrum im Grundnetz aus (für den Verflechtungsbereich der 
Verbandsgemeinde Altenahr). 
Damit fällt Altenahr die Sicherstellung der Grundversorgung (mit Nahrungsmitteln und Gütern 
des täglichen Bedarfs sowie entsprechenden Dienstleistungen) im Verbandsgemeindegebiet 
zu (RROP, Seite 9, Z 2 und 3,). 
Als einzige der 12 Ortsgemeinden ist Ahrbrück im RROP 2006 mit der Funktion Gewerbe 
ausgewiesen, Gewerbegebiete existieren neben Ahrbrück in Dernau, Heckenbach 
(Einzelbetrieb) und Hönningen. 
 
 
2.2 Verkehrsanbindung: 

Die Verbandsgemeinde Altenahr ist primär über die beiden Bundesstraßen B 257 und B 267 
sowie über verschiedene Landes- und Kreisstraßen in das überregionale Verkehrsnetz 
eingebunden. Insbesondere über die B 257 ist das Autobahnkreuz Meckenheim (A 61 / A 
565 / B 257) in ca. 15 Minuten zu erreichen. 
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Eine Bahnlinie von Ahrbrück bis Remagen bindet die Verbandsgemeinde an das 
überregionale Schienennetz an. 
Der Flughafen Köln/Bonn ist über die o.a. Autobahn in ca. 50 Minuten zu erreichen. 
 

 
Karte: LVermGeo RLP, TOP 50 (Version 3.0, 2001) 
 
 
 
2.3 Bevölkerungsentwicklung: 

Einwohnerentwicklung der Verbandsgemeinde ab 1987
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Zum Stichtag 31.12.2007 zählte die Verbandsgemeinde 11.945 Einwohner, die sich wie folgt 
auf die 12 Ortsgemeinden verteilen: 
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Ortsgemeinde EW 2007 
Ahrbrück 1.272  
Altenahr 1.924  
Berg 1.464  
Dernau 1.909  
Heckenbach 281  
Hönningen 1.113  
Kalenborn 663  
Kesseling 652  
Kirchsahr 409  
Lind 616  
Mayschoß 1.031  
Rech 611 

 
Die Einwohnerentwicklung weist von 1987 bis 2004 einen leichten Aufwärtstrend auf, von 
dem nur einzelne Ortsgemeinden ausgenommen sind. Ob der Rückgang als einer der 
periodisch auftretenden, kurzen Einbrüche anzusehen ist oder bereits die generelle 
demographische Entwicklung widerspiegelt, werden die kommenden Jahre zeigen. 
Auch die Verfügbarkeit von Bauland beeinflusst die Entwicklung spürbar, wie am Beispiel 
Dernau abzulesen ist, wo dem Markt seit dem Jahr 2000 kaum erschlossene Bauflächen zur 
Verfügung stehen. 
 
 

Einwohnerentwicklung der Ortsgemeinden 1987 - 2007
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2.4 Bevölkerungsprognose: 

Generell ist davon auszugehen, dass der Kreis Ahrweiler und damit auch die 
Verbandsgemeinde Altenahr von den günstigen Prognosen für den Raum Bonn/Rhein-Sieg 
profitieren werden. Der für die Verbandsgemeinde prognostizierte Bevölkerungsrückgang 
fällt, gemessen an der Lage zwischen Verdichtungsbereich und dünn besiedeltem, 
ländlichen Raum, moderat aus: 
 

 

 
 
Die Gesamtfortschreibung des Flächennutzungs- und Landschaftsplanes sowie aktuell in 
Umsetzung befindliche Wohnungsbauprojekte sollen dazu beitragen, die Negativentwicklung 
zu dämpfen bzw. umzukehren. 
Parallel soll die demographische Entwicklung als wichtiger Faktor in das 
Einzelhandelskonzept einfließen: 
Die Verbandsgemeinde ist insbesondere in ihrem südwestlichen Teil dem dünn besiedelten, 
ländlichen Raum zuzuordnen, der vom Bevölkerungsrückgang stärker betroffenen sein wird 
als der im Verdichtungsrandbereich gelegene Teil. Gerade hier ist es für die alternde 
Bevölkerung in den kleineren Ortsteilen wichtig, auf eine wohnortnahe Versorgung mit 
Gütern des täglichen Bedarfs zurückgreifen zu können. 
 
 
2.5 Planungsrechtliche Situation: 

Aufgrund der örtlichen Rahmenbedingungen kann die Ortsgemeinde Altenahr derzeit die ihr 
zugewiesenen grundzentralen Funktionen nur teilweise selbst erfüllen. 
Insbesondere die flächenintensiven Aufgaben wie Bereitstellung von Wohnbau- und 
Gewerbeflächen und größeren Dienstleistungseinrichtungen sind derzeit kaum mit allen 
nachfolgenden Schutzregimen in Einklang zu bringen: 
 

·  LEP IV, Ziele 34 und 57 bis 61 (Nachhaltige Siedlungsentwicklung bzw. Öffentliche 
Einrichtungen und Dienstleistungen  
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·  RROP, Seite 55, Z 1 (Freihaltung der Flusstäler und Hangbereiche von störenden 
Nutzungen und großen Einzelbauwerken) 
·  Regionaler Grünzug Ahrtal 
·  Vorranggebiet(e) für Arten- und Biotopschutz 
·  Unmittelbar angrenzendes Fauna-Flora-Habitat FFH-Gebiet DE 5408-302 „Ahrtal“ 
·  Unmittelbar angrenzendes Vogelschutzgebiet 
·  Landschaftsschutzgebiet „Rhein-Ahr-Eifel“ 

 
Bereits im „Leitbild der Verbandsgemeinde Altenahr“ wurde daher eine Aufteilung der 
grundzentralen Funktionen vorgezeichnet, indem Berg und Kalenborn als 
Entlastungsstandorte in Bezug auf die Wohnnutzung definiert wurden. 
Diese „Arbeitsteilung“ findet sich auch im Abschlussbericht des Regionalen 
Handlungskonzeptes „Wohnen“ 2020 wieder (siehe unten stehende Karte): 
 
 

 

Quelle: Regionales Handlungskonzept Wohnen 2020 - Abschlussbericht 
 
In den genannten Gemeinden erfolgen im Rahmen der derzeit laufenden 
Gesamtfortschreibung des Flächennutzungs- und Landschaftsplanes jeweils moderate 
Wohn- bzw. Mischbauflächenausweisungen 

·  OG Berg:  3,6 ha (jeweils Bruttobauland, im Entwurf gem. § 3 (2) BauGB) 
·  OG Kalenborn:  3,1 ha 
·  Rech:   1,9 ha 
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Damit reagiert die Wohnbauflächenausweisung auch auf die demographische Entwicklung, 
die in den verkehrsmäßig gut erreichbaren und günstig zu den Arbeitsplatzschwerpunkten 
Bonn/Rhein-Sieg bzw. Rheinbach/Meckenheim gelegenen, nördlichen Ortsgemeinden 
entsprechend positiver verläuft als in den südlichen Höhengemeinden. 
 
Die Deckung der Nachfrage nach Gütern des täglichen Bedarfs erfolgt bislang weitgehend 
außerhalb der Verbandsgemeinde Altenahr. 
Planungsrechtlich geeignete Flächen (Gewerbeflächen) existieren derzeit nur in den 
Ortsgemeinden 
 

·  Ahrbrück 
·  Dernau 
·  Hönningen 
·  Lind. 

 
Das LEP IV legt in seinen Zielen 57 bis 61 die Rahmenbedingungen für die Ansiedlung von 
Einzelhandelseinrichtungen größeren Umfangs fest. Danach sind diese vorrangig in 
zentralen Orten anzusiedeln. Zur Sicherung der Grundversorgung im Nahbereich kann von 
dieser Vorgabe abgewichen werden, wenn die Gründe hierfür in einem 
Einzelhandelskonzept schlüssig dargelegt werden. 
 
 
3. BESTANDSANALYSE: 

3.1 Situation des Einzelhandels in der Verbandsgeme inde Altenahr: 

Bedingt durch das fehlende Angebot, die räumliche Lage der Verbandsgemeinde Altenahr 
und die überörtlichen Verkehrsverbindungen besteht derzeit eine einzelhandelsbezogene 
Orientierung zu  

·  den Oberzentren Bonn und Koblenz (Mülheim-Kärlich) und  
·  den Mittelzentren (kooperierende Zentren) Adenau, Bad Neuenahr-Ahrweiler sowie 
·  den nordrheinwestfälischen Standorten Meckenheim (Grundzentrum) und Rheinbach 

(Mittelzentrum). 
 
In der nachfolgenden Karte ist die derzeitige Struktur der Grundversorgung wiedergegeben. 
 
Die darin enthaltene Zuordnung der Einzugsbereiche beruht auf eigenen Befragungen bzw. 
Erfahrungswerten und ergibt ein ungefähres Bild der Situation, wobei sich natürlich auch 
wechselnde Ziele und Quellen ergeben. Dies gilt insbesondere für das räumliche Zentrum 
der Verbandsgemeinde, wo eine klare Zuordnung aufgrund der nahezu gleich langen Wege 
zu den Versorgungsschwerpunkten nicht möglich ist. 
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Aufgrund der dargestellten Situation hat die Verbandsgemeinde (hier: die Wirtschafts-
förderung) in der Vergangenheit immer wieder versucht, einen größeren Lebensmittelmarkt 
im Grundzentrum anzusiedeln, obwohl geeignete, verbands- oder ortsgemeindeeigene 
Flächen nicht zur Verfügung standen und auch nicht erworben werden konnten. 
Die Bemühungen, private Flächen zu vermitteln, sind jedoch stets an der verfügbaren 
Flächengröße, der Erschließungssituation, dem Hochwasserschutz bzw. an den 
Eigentumsverhältnissen gescheitert. 
 
 
 
3.2 Darstellung des Bestands im Einzelhandel: 

Der aktualisierte Bestand innerhalb der Verbandsgemeinde Altenahr stellt sich wie folgt dar: 
 
Magentafarbene Schrift entspricht Lage des Betriebes im örtlichen Nahversorgungsbereich 
Ortsgemeinde Einzelhandel Straße + Hausnr. VK-Fläch e 

ca. in m² 
Ahrbrück Getränkemarkt Kesselinger Straße 47 250 
 Drogeriemarkt Hauptstraße 14 120 
 Quelle-Agentur Hauptstr. 21 20 
 Metzgerei Hauptstraße 44 60 
 Natursäfteverkauf Ahrstraße 25a 15 
 Tankstelle+Shop Hauptstraße 49 100 
 Getränkevertrieb Rochusstraße 2 50 
 Blumen+Deko Mühlenauel 72 30 

Summe:   645 
 
Grundzentrum 
Altenahr 

Getränkemarkt Roßberg 125 400 

 Obstverkauf (Carport) Roßberg 121 10 
 Tankstelle+Shop Roßberg 91 30 
 Farben, Tapeten, 

Souvenirs 
Tunnelstraße 13 15 

 Raumausstattung,  
Deko 

Tunnelstraße 4 40 

 Obst+Backwaren, 
Gemüse+Spirituosen  

Brückenstraße 23 30 

 Lebensm. Souvenirs Spirituosen 
(Kilb) 

Brückenstraße 21 35 

 Wein+Spirituosen Brückenstraße 16 20 
 Geschenkartikel Brückenstraße 18 35 
 Reinigung+Post Brückenstraße 18 35 
 Lebensm. SB (Spar) Brückenstraße 11 150 
 Apotheke Altenburgerstr. 6 40 
 Apotheke Seilbahnstr. 8 30 
 Souvenirs Seilbahnstr. 15 30 
 Souvenirs, 

Geschenkartikel 
Seilbahnstr. 17 40 

 Sportartikel (Bogensport) Roßberg 141 30 
 Backwaren Gasper Kreuzbergerstr. 40 20 
 Backwaren Klaes Münstereifelerstr. 18 25 
 Lebensm. SB (Sturm) Bahnhofstraße 24 70 

Summe:   1085 
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Magentafarbene Schrift entspricht Lage des Betriebes im örtlichen Nahversorgungsbereich 
Ortsgemeinde Einzelhandel Straße + Hausnr. VK-Fläch e 

ca. in m² 
Dernau* Lebensmittel SB Hauptstraße 57 250 
 Tankstelle+Shop Schmittmannstr. 2 50 
 Tankstelle+Shop Schmittmannstr. 45 30 
 Backwaren Schmittmannstr. 18 30 
 Backwaren Hauptstraße 46 30 
 Elektro-EzH+Post Schmittmannstr. 6 40 
 Gärtnerei Burgunderstraße 1 30 

Summe:   460 
Hönningen Tankstelle+Shop Hauptstr. 151 20 
 
Kalenborn Lebensmittel Hilberather Str. 93 40 
 
Kesseling Lebensmittel+ Bäckerei Weidenbacher Str. 1 60 
 
Mayschoß Getränkevertrieb Ahrrotweinstr. 56/58 100 
 Lebensmittel/Drogerie Dorfstraße 1 300 

 Metzgerei Dorfstraße 9 25 
 Bäckerei Dorfstraße 19 25 
 Bäckerei Ahrrotweinstr. 21 20 
 Metzgerei Ahrrotweinstr. 24 25 

Summe:   495 
Gesamtsumme 
VG Altenahr 

  2.805 

* In Dernau wird – wie in Ahrbrück, Altenahr und Mayschoß auch - der Nahversorgungsbereich durch 
Dienstleistungen wie z.B. Arzt, Frisör, Sparkasse ergänzt, die hier jedoch direkt im Nahversorgungsbereich 
angesiedelt sind. 
 
Die Gesamtzahl der Betriebe hat in den letzten Jahren stetig abgenommen, zum Teil erfolgte 
die Geschäftsaufgabe wegen fehlender Nachfolge, z. T. aber auch aus wirtschaftlichen 
Gründen. 
Die leer stehenden Geschäftsräume - auch solche in zentraler Lage - sind wegen der 
Eigentumsverhältnisse, der geringen Flächengröße und z. T. fehlender Parkplätze kaum neu 
vermarktbar. Insbesondere im Ortskern von Altenahr wäre eine Verbesserung der Situation 
u.a. durch die Ansiedlung von 1 bis 2 attraktiven, frequenzstarken Geschäften zu erreichen. 
Die Lage ist für eine Grundversorgung im Lebensmittelbereich jedoch aufgrund der 
räumlichen Situation (derzeit keine verfügbaren Flächen) nicht geeignet. 
 
 
4. FESTLEGUNG DER VERSORGUNGSBEREICHE IM GRUNDZENTRUM 

ALTENAHR: 

 
In den Ortsgemeinden Ahrbrück, Altenahr, Dernau und Mayschoß haben sich Schwerpunkte 
der Einzelhandelsbetriebe herausgebildet, die als Nahversorgungsbereiche zur Sicherung 
einer dezentralen Mindestversorgung bzw. zur Angebotsergänzung des zentralen 
Versorgungsbereiches definiert werden können. Sie haben jedoch aufgrund ihrer Größe und 
Ausstattung sowie des fehlenden Flächenpotentials kaum überörtliche Bedeutung und 
reichen daher für die Sicherung der zentralörtlichen Versorgungsfunktion nicht aus. 
 
Diese Struktur wird ergänzt durch einzelne Ladengeschäfte in den anderen Ortsgemeinden 
die jedoch aufgrund ihrer Größe und Bedeutung nicht als Versorgungsbereiche festgelegt 
werden können. 
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Damit ergibt sich folgendes Bild: 

 
 
Vb = vorhandene Nahversorgungsbereiche (Örtliche Ebene) 
 
 Grundzentrum im Grundnetz 
  Ortsgemeinde / Ortsteil 
 
 Bundesstraße 
 Landesstraße 
 Kreisstraße 
 Bahnlinie 
 
 
 
 

A 61/ 
Bonn 

Bad Neuenahr-
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B 257 

B 257 

B 267 

Adenau 
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4.1 Darstellung der Versorgungsbereiche Altenahr, A hrbrück, Dernau und 
Mayschoß 

4.1.1 Grundzentrum Ortsgemeinde Altenahr: 

Zentraler (Nah-) Versorgungsbereich Brückenstraße 

In Altenahr liegt das Gros der Einzelhandels- und Dienstleistungseinrichtungen 
hauptsächlich im Bereich der vorderen Altenburger-, der Brücken-, der oberen Tunnelstraße 
und des unteren Roßberg. Darüber hinaus befinden sich zwar weitere Läden und eine 
Apotheke in der Seilbahnstraße, es lässt sich jedoch sagen, dass aufgrund der früheren 
Belegung und der daraus resultierenden Bausubstanz (im EG Ladengeschäft, in den OG´s 
Wohnen) eindeutig der im nachfolgenden Plan durch das magentafarbige Raster 
gekennzeichnete Bereich prädestiniert ist für eine Stärkung des Einzelhandels durch 
Ansiedlung weiterer Fachgeschäfte in seiner Funktion als künftiger zentraler 
Versorgungsbereiches der Verbandsgemeinde. 
Wichtig für eine Stärkung des Bereiches wären die Bereitstellung von zentral gelegenen 
(Kurz-) Parkplätzen und eine Verbesserung der Aufenthaltsqualität für die Fußgänger, 
insbesondere in der Brückenstraße. Durch breitere und damit sichere Gehwegflächen, 
würden Akzeptanz und Image des Standortes erheblich aufgewertet.  
 

 
(Dargestellt sind der Zentrale (Nah-)Versorgungsbereich (magentafarbenes Raster) sowie 
Nutzungen, die Einzelhandel und Dienstleistungen beinhalten) 
 

Rathaus 
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4.1.2 Ortsgemeinde Ahrbrück: 

Ortslage Ahrbrück - Nahversorgungsbereich Hauptstraße: 

In der Ortslage Ahrbrück bestehen nur wenige, dafür gut eingeführte Geschäfte und 
Dienstleistungseinrichtungen, die ggf. ergänzt werden können. Sie liegen überwiegend an 
der Hauptstraße. Durch die bereitgestellten öffentlichen Parkplätze im Bereich der Kirche 
und die Kundenparkplätze im südlichen Teil des Nahversorgungsbereiches sowie einen 
durchgehenden Gehweg ist ein bequemes und gefahrloses Einkaufen sichergestellt. 
 

 
(Dargestellt sind der Nahversorgungsbereich (magentafarbenes Raster) sowie Nutzungen, 
die Einzelhandel und Dienstleistungen beinhalten) 
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4.1.3 Ortsgemeinde Dernau 

Nahversorgungsbereich Hauptstraße / Bachstraße: 

In Dernau findet sich der Einzelhandel für den täglichen Bedarf (Lebensmittel, Bäckerei) in 
der Hauptstraße. Die Bachstraße weist vor allem zentrale Dienstleistungseinrichtungen 
(Geldinstitute, Arzt, Frisör…) auf. Die Ansiedlung weiterer Angebote im 
Nahversorgungsbereich ist wünschenswert, hierzu müssten mittelfristig jedoch 
Parkmöglichkeiten, zumindest im Randbereich, zur Verfügung gestellt werden. 
Durch entsprechende Festsetzungen im derzeit in Aufstellung befindlichen Bebauungsplan 
„Gewerbegebiet Dernau“ sollte zum Schutz des Nahversorgungsbereiches an der 
Hauptstraße beigetragen werden. 
 

 
(Dargestellt sind der Nahversorgungsbereich (magentafarbenes Raster) sowie Nutzungen, 
die Einzelhandel und Dienstleistungen beinhalten) 
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4.1.4 Ortsgemeinde Mayschoß 

Nahversorgungsbereich Waagplatz / Ahr-Rotweinstraße: 

In Mayschoß haben sich der Einzelhandel und Dienstleistungsangebote entlang der Dorf- 
und der Ahr-Rotweinstraße sowie am Waagplatz angesiedelt. Obwohl auch hier die Zahl der 
Geschäfte in den letzten Jahren zurückgegangen ist, konnte ein Grundangebot an 
Lebensmitteln gehalten werden. 
Der Bereich ist aufgrund der neu angelegten Parkplätze auf der Ahr-Seite der B 267 
geeignet, zusätzliche Versorgungseinrichtungen aufzunehmen.  
 

 
(Dargestellt sind der Nahversorgungsbereich (magentafarbenes Raster) sowie Nutzungen, 
die Einzelhandel und Dienstleistungen beinhalten) 
 
 
 
4.2 Fazit: 

Die Betrachtung der o. a. Versorgungsbereiche zeigt, dass hier keine Möglichkeit besteht, 
einen Lebensmittel-Einzelhandel mit Vollsortiment zu integrieren: 
Räumlich enge Strukturen, verdichteter Altbaubestand (mit geringen Leerständen) und 
fehlendes Flächenpotential, gepaart mit restriktiven Vorgaben aus dem Bereich des 
Naturschutzes, lassen die gewünschte Entwicklung eines vollständigen zentralen 
Versorgungsbereiches an einem integrierten Standort nicht zu.  
Alternativ war daher zu prüfen, wo ein externer Ergänzungsstandort mit guter Erreichbarkeit 
als Voraussetzung für eine verbrauchernahe Versorgung eingerichtet werden kann. 
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5. STANDORTPRÜFUNG FÜR EINEN ÜBERGEORDNETEN 
VERSORGUNGSBEREICH UNTER BERÜCKSICHTIGUNG DER VORGA BEN AUS 
DER RAUMORDNUNG UND LANDESPLANUNG: 

 
Als Erkenntnis aus den zurückliegenden, umfangreichen und diversen Bemühungen der 
Wirtschaftsförderung in der Verbandsgemeinde Altenahr zur Ansiedlung eines größeren 
Lebensmittelmarktes im Nahbereich lässt sich die nachfolgende Standortanalyse ableiten: 
 
5.1 Ortsgemeinde Altenahr: 

Altenahr ist als Grundzentrum im Grundnetz Sitz der Verbandsgemeindeverwaltung. Der Ort 
selbst hat aufgrund der Topographie und der dadurch bedingten Bebauungsdichte, des 
Überschwemmungsbereiches der Ahr und der zahlreichen Restriktionen aus dem Bereich 
des Naturschutzes derzeit keine Möglichkeit, einen zentralen Versorgungsbereich mit einem 
überörtlich bedeutsamen Lebensmittelangebot auf gemeindeeigenen oder ihr verfügbaren 
Flächen zu etablieren: 
 

   
Blick auf Altenahr: von der Burg Are             und von der Seilbahn aus 
 
Die in Kapital 2.2 enthaltene Liste der vorhandenen Einzelhandelseinrichtungen macht 
deutlich, dass hier – wie in den anderen größeren Orten der Verbandsgemeinde auch – nicht 
von einem vollständigen Versorgungsbereich gesprochen werden kann, zumal auch z.B. 
Souvenirläden mit erfasst sind: 
Das Angebot an Lebensmitteln beschränkt sich aktuell auf einen SB-Markt mit 
eingeschränktem Sortiment, einen Obst- und Gemüsehandel, der seit Schließung der 
Bäckereifiliale auch ein Teilsortiment an Backwaren anbietet sowie einen Souvenirladen mit 
sehr geringem Lebensmittelangebot. Die Betriebe können wegen der räumlichen Situation 
keine eigenen Kundenparkplätze bereitstellen. Bei den flächenmäßig am größten in 
Erscheinung tretenden Betrieben im Nahversorgungsbereich handelt es sich um einen 
Weinhandel mit -stube und die Winzergenossenschaft Mayschoß-Altenahr. 
 
5.1.1 Ortsteil Altenahr: 

   

1 

3 

2 
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Der Bereich auf dem „Lützenbohr“  1 , für den zwischenzeitlich ein Bebauungsplan mit der 
Zweckbestimmung „Wohngebiet“ aufgestellt wurde, war aus mehreren Gründen für die 
Ansiedlung von Versorgungseinrichtungen nicht geeignet. 

·  Die fußläufige und Fahrerschließung ist aufgrund der Wegeführung bzw. der durch 
natürliche Hindernisse vorgegebenen, geringen Breite ungenügend 

·  Der Ziel- und Quellverkehr würde zu einer Überschreitung der Immissionsgrenzwerte in 
den entlang der Zuwegung gelegenen Wohnbereichen führen. 

 
Weitere, in der Vergangenheit geprüfte Standorte in Altenahr sind 

·  Ehemalige Straßenmeisterei  2  im Roßberg (fehlende Fläche für die erforderlichen 
Parkplätze) 

·  Parkplatz an der Seilbahnstraße  3   (per Rechtsverordnung definiertes 
Überschwemmungsgebiet der Ahr, hier wäre nur ein kleiner Teilbereich nutzbar, 
zudem Immissionsprobleme) 

 
5.1.2 Ortsteil Altenburg: 

   
 
Im Ortsteil Altenburg verfügte die Verbandsgemeinde über eine größere, ursprünglich als 
Sportanlage überplante Fläche  4 , die wegen ihrer unmittelbaren Nachbarschaft zur 
Ahrtalschule und zu Wohngebieten bereits aus Immissionsschutzgründen ungeeignet war 
und mittlerweile das Seniorenzentrum beherbergt. 
 
5.1.3 Ortsteil Kreuzberg: 

 

4 

5 
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Ein Lebensmittelmarkt als Folgenutzung stillgelegter Flächen des ehem. Bahnbetriebs-
werkes in Kreuzberg  5  (die noch notwendige Entwidmung durch die Deutsche Bahn 
vorausgesetzt) wäre aus Gründen des wirtschaftlichen Umgangs mit Grund und Boden 
ausgesprochen sinnvoll, scheitert aber an der fehlenden Erschließung: 
Die als Anliegerstraße im dichten Altbestand durchgehend schmale Bahnhofstraße als 
einzige Zufahrt in den betreffenden Bereich ist aufgrund ihrer geringen Breite (teilweise nur 
3,20 m) nicht als Erschließungsanlage für den zu erwartenden Ziel- und Quellverkehr 
geeignet. 
Eine ausreichende Verbreiterung würde den Abriss zahlreicher Wohngebäude voraussetzen. 
Die einzige Erschließungsalternative, der Bau einer neuen Brücke über die noch in Betrieb 
befindliche Bahnlinie und die Ahr unter Berücksichtigung bestehender Campingplätze mit 
neuem Anschluss an die Bundesstraße 327, ist mit einem wirtschaftlich vertretbaren 
Aufwand nicht realisierbar. 
 
 
Die Ortsgemeinden Mayschoß, Rech und vor allem Dernau stehen hinsichtlich des 
Flächenangebotes vor ähnlichen Problemen. Hinzu kommt, dass die Ansiedlung eines 
größeren Einzelhandelsmarktes mit der gewünschten Versorgungsfunktion ahrabwärts von 
Altenahr nicht zielführend bzw. realistisch ist, da sie zum Einen sehr weit von den primär zu 
versorgenden Bereichen entfernt und zum Anderen der Konkurrenz im Mittelzentrum Bad 
Neuenahr-Ahrweiler bereits ausgesetzt wäre.  
Vollständige Versorgungsbereiche lassen sich auch in Mayschoß und Dernau aus den 
vorhandenen Einzelhandelseinrichtungen nicht ableiten. 
 
 
5.2 Dernau: 

In Dernau existiert ein Lebensmittel-SB-Markt im Ortskern, der ähnlich dem Altenahrer 
räumlich stark eingeschränkt ist. 
 
 
5.3 Mayschoß: 

Die Ortsgemeinde verfügt über einen Lebensmittel-SB-Markt mit benachbartem 
Drogeriemarkt. Öffentliche Parkplätze in angemessener Anzahl sind vorhanden. Ein Ausbau 
zum Standort der Grundversorgung ist aufgrund der räumlichen und funktionalen 
Gegebenheiten nicht möglich. 
 
 
5.4 Hönningen: 

Potential wäre in Form des stillgelegten Betriebes der Fa. Klören gegeben, hier bestand von 
Seiten der Eigentümer bislang jedoch keine Intention, die Flächen für eine solche Nutzung 
zur Verfügung zu stellen bzw. einer Planung zugänglich zu machen. 
Das bestehende Gewerbegebiet an der Industriestraße in Hönningen soll – gemäß seiner 
bestehenden Struktur – (als Pendant zu dem Gebiet in Dernau) auch weiterhin Handwerks- 
und Gewerbebetrieben vorbehalten bleiben. 
 
Alle anderen Ortsgemeinden mit Ausnahme von Ahrbrück sind aufgrund ihrer räumlichen 
Situation bzw. dezentralen Lage in der Verbandsgemeinde ungeeignet als Standort. 
 
 
Damit wird deutlich, dass die in Altenahr selbst aufgrund fehlender gemeindeeigener bzw.  
-verfügbarer Flächen nicht mögliche, aber dringend notwendige Ansiedlung eines 
Versorgungsstandortes nach heutigen Anforderungen mit Lebensmittelmarkt, ergänzenden 
Fachmärkten und Dienstleistungen - aufgrund der Agglomeration „großflächig“ – an jedem 
anderen Standort in der Verbandsgemeinde Altenahr formal dem Ziel 57 des 
Landesentwicklungsprogramm IV (Zentralitätsgebot) entgegensteht: Keine der 12 
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Ortsgemeinden verfügt über mehr als 3.000 Einwohner(innen), was gemäß Z 57 eine 
Ausnahme von der Bindung an den zentralen Ort begründen könnte. 
Dennoch kann es seitens der übergeordneten Planung nicht gewollt sein, einem größtenteils 
dem ländlichen Raum zuzuordnenden Grundzentrum aus formalen Gesichtspunkten die 
notwendige Grundversorgung innerhalb des Nahbereiches (Verbandsgemeindegebiet) 
vorzuenthalten. 
 
 
 
6. ERGÄNZENDER ZENTRALER VERSORGUNGSBEREICH AHRBRÜC K-

PÜTZFELD 

Vor dem Hintergrund der o. a. Standortanalyse wurde ein Abgleich eigentumsrechtlich 
verfügbarer Flächen mit den Anforderungen an einen solchen zentralen Versorgungsbereich 
durchgeführt. Im Ergebnis empfiehlt sich eine Ansiedlung in der Ortsgemeinde Ahrbrück, 
Ortsteil Pützfeld: 
Die Ansiedlung setzt einen Versorgungsschwerpunkt in zentraler Lage der 
Verbandsgemeinde Altenahr und kann insbesondere in deren südlichem Teil dazu beitragen, 
die bisher weiten Wege zur Deckung der Grundversorgung zu verkürzen. 
 
Auf Initiative der Ortsgemeinde wurde der ursprünglich als Erweiterungsfläche für einen 
ortsansässigen EDV-Betrieb vorgesehene Bereich zwischen der Bundesstraße 257 und der 
Ortslage Pützfeld für potentielle Investoren zur Verfügung gestellt. 
Obwohl die nutzbare Fläche durch eine Grabungsschutzzone (unterirdische Reste der 
Burganlage Pützfeld) eingeschränkt wird, konnte in Abstimmung mit der Denkmalbehörde 
ein Konzept entwickelt werden, das neben einem Lebensmitteldiscounter mit knapp 800 m² 
Verkaufsfläche auch ergänzende Einzelhandelseinrichtungen und einen Bereich für 
Dienstleistungen bzw. Handwerk vorsieht. 
In Vorabstimmungen mit der unteren Landesplanungsbehörde sowie den wesentlich 
berührten Behörden und Trägern öffentlicher Belange konnten potentielle Konfliktpunkte 
ausgeräumt und die Rahmenbedingungen für eine Realisierung des Projektes zunächst grob 
umrissen werden. 
 
Die Standortvorteile lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

·  Flächenverfügbarkeit 
·  Zentrale, weil verkehrsgünstige Lage im Verbandsgemeindegebiet: 
·  Unmittelbare Erschließung von der Bundesstraße 257 aus 
·  Minimierung von Immissionen durch kurze Wege und Gebäudeanordnung 
·  Städtebaulich integrierbarer Standort 
·  Relativ geringe naturschutzbezogene Restriktionen 

 
Der Standort Ahrbrück-Pützfeld liegt an einer Strukturraumgrenze innerhalb der 
Verbandsgemeinde Altenahr: 
Während der nordöstliche Teil der Verbandsgemeinde mit den Ortsgemeinden Dernau, 
Kalenborn, Altenahr, Mayschoß und Rech nach dem Regionalen Raumordnungsplan 
(RROP) noch dem Strukturraumtyp 2 (verdichtet) bzw. 3 (ländlich mit Verdichtungsansätzen) 
angehört, ist der südwestliche Teil dem dünn besiedelten, ländlichen Raum zugeordnet. 
 
Die Grenze dieser Strukturraumtypen, die zwischen den Ortsgemeinden Altenahr und 
Ahrbrück verläuft, markiert auch in etwa den Rand des Verflechtungsbereiches des 
Mittelzentrums Bad Neuenahr-Ahrweiler. 
 
Der südwestliche Teil der Verbandsgemeinde wird den Auswirkungen der demographischen 
Entwicklung in Form von Rückgang und Überalterung der Bevölkerung voraussichtlich 
stärker ausgesetzt sein als der nordöstliche.  
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Die Bereitstellung einer dezentralen, wohnortnahen Versorgung mit guter Erreichbarkeit 
kann gerade hier wesentlich dazu beitragen, diesem Negativtrend entgegenzuwirken bzw. 
seine Folgen abzumildern. 
Der potentielle räumliche Einzugsbereich des Vorhabens ist in der nachstehenden Karte 
dargestellt. 
 
 

 
 
 Potentieller Einzugsbereich 

 Bundesstraße mit starker Pendlerfrequenz („Mitnahmeeffekt“) 

 Landes- oder Kreisstraße 

 Ortsteil < 100 Einwohnern (EW) 

 Ortsteil mit 100 – 600 EW 
 Ortsteil > 600 EW 
 
 
 
Der potentielle Einzugsbereich eines ergänzenden zentralen Versorgungsstandortes in 
Ahrbrück-Pützfeld umfasst in der Hauptsache die Ortsgemeinden Ahrbrück, Altenahr, 
Hönningen, Kesseling Kirchsahr und Lind sowie Teile der Ortsgemeinden Berg, Heckenbach 
und Dümpelfeld mit insgesamt ca. 8.000 Einwohnern, überwiegend aus der 
Verbandsgemeinde. 
 
Ergänzend sind die Pendler auf den Strecken Adenau – Bonn (B257) und Adenau - Bad 
Neuenahr-Ahrweiler (B257 und B267) aufgrund des sog. „Mitnahmeeffektes“ in die 
Betrachtung einzubeziehen. Die B 257 weist nach Auskunft des Landesbetriebes Mobilität 
einen DTV-Wert von 9.998 KFZ/Tag einschließlich 6,1% LKW-Anteil auf (Stand 07/2007). 
 

B 267 nach 
Bad Neuenahr-
Ahrweiler 

B 257 zur A 61 
und A 565 (Bonn) 

B 257 nach 
Adenau und 
Ulmen (A 48) 

Ergänzender z entraler  
Versorgungsbereich 
Pützfeld 
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Auch die 5 im Flächennutzungsplan dargestellten Campingplätze „Sahrbachtal“ und „Victoria 
Station“ (Altenahr-Kreuzberg), „Europa“, „Gut Pützfeld“ und im Denntal (alle Ahrbrück) 
gehören zum Einzugsbereich des Fachmarktzentrums. 
Innerhalb des Einzugsbereiches besteht bisher kein Lebensmittel-Einzelhandel mit 
Vollsortiment. 
 
6.1 Lage im örtlichen Zusammenhang: 

 
Übersichtsplan (ohne Maßstab) 
 
Der ergänzende zentrale Versorgungsbereich weist eine Tiefe von ca. 70 m auf und erstreckt 
sich über eine Länge von ca. 200 m unmittelbar parallel zur der B 257. Er ist städtebaulich 
weitgehend integriert und im Flächennutzungsplan westlich als Gewerbe- bzw. östlich als 
Mischbaufläche ausgewiesen. 
Die Ortsgemeinde Ahrbrück hat die Neuaufstellung eines Bebauungsplanes für den Bereich 
beschlossen, in dem alle planungsrechtlich relevanten Belange abgearbeitet werden. 
 

 

B 257 

Ahrtalbahn 

Geplanter 
Standort 

Bushaltestelle 
vorhanden 



 

VGV Altenahr, Bauabteilung  Stand: 14.04.2010 

23 

6.2 Erschließung / Verkehrsanbindung / ÖPNV: 

Ahrtalbahn: 
Der Endhaltepunkt der Ahrtalbahn (Bahnhof Ahrbrück) befindet sich in ca. 600 m Entfernung 
und ist über durchgehende Fußwege (über „Mühlenauel“ und neben der B 257) erreichbar. 
Die Bahn bedient die Strecke Richtung Remagen/Bonn und zurück mindestens im  
1-Stunden-Rhythmus. Haltepunkte, Bahnsteige und Züge sind auf dem aktuellen 
technischen Stand. 
ÖPNV-Haltepunkte der Ahrtalbahn befinden sich in Dernau, Rech, Mayschoß, Altenahr, 
Kreuzberg und Ahrbrück. Außer in Rech und Altenahr steht an jedem Bahnhof ein P&R-
Parkplatz zur Verfügung, z. T. auch Fahrradständer oder –boxen. Das Ahrtal liegt im 
Tarifgebiet des Verkehrsverbundes Rhein-Mosel (VRM), verfügt jedoch durch vertragliche 
Regelungen auch über eine Verknüpfung mit dem Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) und 
eine Direktanbindung nach Bonn.  
 
Buslinien: 
Alle durch das Ahrtal verlaufenden Buslinien (und Schulbusse) halten bislang nur am 
Bahnhof Ahrbrück, bzw. an der Ortseinfahrt Pützfeld (Steinerbergstraße, ca. 200 m 
Entfernung, s. Abb. o.). 
Daher ist in unmittelbarer Zuordnung zum Gebiet eine zusätzliche Bushaltestelle für beide 
Fahrtrichtungen der B 257 mit sicherer Querungsmöglichkeit geplant, die gleichzeitig auch 
den östlichen Teil der Ortslage Pützfeld besser an den ÖPNV anbindet: 
 
 
 

 
 
Folgende Buslinien im VRM erschließen die Verbandsgemeinde Altenahr in der Fläche 
(gemäß Verbundfahrplan 2008): 
811 verbindet Heckenbach mit Ahrbrück  bzw. Ramersbach und Kempenich 
812 Adenau – Kaltenborn – Kesseling – Ahrbrück  bzw. Ramersbach – Altenahr und 
zurück  
818 Kirchsahr – Plittersdorf – Lind – Ahrbrück  – Kreuzberg – Altenahr u. zurück 
840 Krälingen – Berg – Hilberath – Rheinbach u zurück 
841 Kreuzberg – Altenahr – Ahrweiler – Bad Neuenahr – Remagen u. zurück 
847 Bad Neuenahr – Ahrweiler – Grafschaft – Kalenborn u. zurück 
849 Kreuzberg – Altenahr – Grafschaft – Hilberath – Rheinbach u. zurück 
862 Ahrbrück  – Altenahr – Liers u. zurück 
863 Ahrbrück  – Adenau u. zurück 

Rad- und 
Fußwegverbindung 
zur Ortslage 
Pützfeld 

Rad- und Fußweg -
verbindung zu Ortslage  
Brück / Ahrbrück u. Bhf. 
über „Mühlenauel“  

Rad- und 
Fußwegverbindung 
zur Ortslage Brück / 
Ahrbrück u. Bhf. 

Bushaltestelle  Querungshilfe  
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Am Linienplan zeigt sich, dass Ahrbrück insbesondere für die bislang „unterversorgten“ 
Bereiche (Lind, Kesselinger Tal, Heckenbach) einen ÖPNV-Knotenpunkt darstellt. 
Diese Linien decken bereits einen Teil des Schulbusverkehrs ab und weisen dadurch 
außerhalb der Schul- bzw. Berufsverkehrszeiten leider oft eine sehr geringe Taktfrequenz 
auf. Ein Teil der (Linien-)Fahrten erfolgt nach Voranmeldung mit dem Taxi(bus). 
 
Der zentrale Versorgungsbereich Pützfeld entspricht damit auch dem Grundsatz G 62 des 
Landesentwicklungsprogramms IV (Einbindung dezentraler Ergänzungsstandorte in örtliche 
bzw. regionale ÖPNV-Netze). 
 
Fuß- und Radwegeanbindung: 
Um eine gefahrlose Erreichbarkeit des Versorgungsbereiches durch Fußgänger und 
Radfahrer zu gewährleisten, wird der bestehende Gehweg entlang der B 257 von Ahrbrück 
bzw. Brück aus über die Abzweigung nach Pützfeld bis auf das Betriebsgelände fortgeführt. 
Parallel dazu erhält der „Mühlenauel“ und damit auch der Campingplatz eine Geh- und 
Radwegespur mit gesicherter Querungsmöglichkeit. 
Ergänzend wird der „Wiesenpfad“ für den KFZ-Verkehr (mit Ausnahme der Anlieger) 
gesperrt und als Rad- und Fußwegeverbindung in die Ortslage Pützfeld ausgestaltet. Die 
Wegeführung wird im Bebauungsplan festgesetzt, soll jedoch nach Realisierung der 
Maßnahme in Anlehnung an die tatsächliche Stellung der Baukörper optimiert werden. 
Im Bebauungsplangebiet sind daher entsprechende Stellplätze für Fahrräder vorzusehen. 
 
Aufgrund der Tallage und der für Radfahrer relativ sicheren Anbindung über den 
„Mühlenauel“ ist zumindest in den Sommermonaten mit einem höheren Aufkommen an 
Radverkehr zu rechnen: 
In nur 150 m Entfernung verläuft der Ahrtal-Radweg, der mit einer Länge von 80 km zu den 
insgesamt 7 Radfernwegen des „Radwanderlandes Rheinland-Pfalz“ zählt. 
 
KFZ-Verkehr: 
Die Erschließung für den KFZ-Verkehr (auch LKW-Andienung) erfolgt über einen neu 
einzurichtenden Knotenpunkt an der Bundesstraße 257 mit Linksabbiegespuren. Die Form 
des Knotenpunktes wurde unter dem Aspekt der planerischen Konfliktbewältigung auch im 
Hinblick auf die Bahnquerung mit den betroffenen Verkehrsträgern bereits im Vorfeld 
abgestimmt. 
Durch verkehrslenkende und bauliche Maßnahmen kann Schleichverkehr durch bewohnte 
Gebiete definitiv ausgeschlossen werden.  
Die erforderlichen Stellplätze werden zwischen der Bundesstraße und den Gebäuden 
angeordnet, um deren Abschirmwirkung in Richtung der Ortslage nutzen zu können. 
 
 
 
6.3 Anpassung an die Ziele der Raumordnung und Land esplanung: 

Wie bereits in Kapitel 5 ausgeführt, steht der geplante Versorgungsschwerpunkt formal den 
Zielen Z 57 (Zentralitätsgebot) und Z 61 (Agglomerationsverbot) des 
Landesentwicklungsprogramms (LEP) IV entgegen: 
 
Das Ziel Z 57 sieht die Ansiedlung von großflächigen Versorgungseinrichtungen im 
Grundzentrum selbst vor. Diese Zielvorgabe ist aufgrund des im Grundzentrum Altenahr 
fehlenden, geeigneten Flächenangebotes nicht einzuhalten (eine detaillierte Begründung 
hierzu findet sich in Kapitel 5.). Die als Ersatzstandort definierte Ortsgemeinde Ahrbrück 
verfügt nicht über die für eine Ausnahme vom Zentralitätsgebot notwendige Einwohnerzahl 
von mehr als 3.000. 
 
Das hiermit eng verknüpfte Ziel Z 61 schreibt den Kommunen vor, einer Agglomeration 
(Ansammlung) von kleinflächigen Einzelhandelsbetrieben (jeweils unter 800 m² 
Verkaufsfläche) mit innenstadt-relevanten Sortimenten (z.B. Lebensmittel, Drogerieartikel… 
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also das, was in Pützfeld angeboten werden soll) außerhalb der städtebaulich integrierten 
Bereiche (bzw. der zentralen Versorgungsbereiche) entgegenzuwirken. Damit sollen die 
zentralen (in der Regel in den Innenstädten gelegenen) Versorgungsbereiche vor der 
Konkurrenz auf der „grünen Wiese“ geschützt werden. 
Um in Pützfeld eine attraktive Grundversorgung bereitstellen zu können, ist neben dem 
knapp unter 800 m² anzusetzenden Lebensmittelmarkt ein differenziertes Angebot 
verschiedener Einzelhändler erforderlich, so dass die Verkaufsfläche sich in der Summe auf 
rund 2.000 m² belaufen wird. 
Die angenommene Grenze der Großflächigkeit im Sinne des LEP liegt bei 800 m² 
Verkaufsfläche, daher wird dem Agglomerationsverbot (Z 61) nicht mehr entsprochen. 
 
Hinsichtlich des ergänzenden zentralen Versorgungsbereiches Pützfeld steht die 
Bereitstellung, Sicherung und Entwicklung der Grundversorgung des dem Grundzentrum 
Altenahr zugeordneten Nahbereichs (des Verbandsgemeindegebietes) als übergeordneter 
Belang im Zentrum der Bemühungen.  
Aus formalen Gründen musste die Ortsgemeinde Ahrbrück daher einen Antrag auf 
Zielabweichung stellen, dem mit Bescheid der Obersten Landesplanungsbehörde beim 
Ministerium des Inneren und für Sport vom 03.12.2009, Az.: 14 900-2:37 TA-01-01, 
stattgegeben wurde. 
 
Bereits 1996 wurde die „Errichtung eines Verbrauchermarktes“ in der Ortsgemeinde 
Ahrbrück im Rahmen einer Bauvoranfrage positiv beschieden (Bescheid der Kreisverwaltung 
Ahrweiler vom 18.07.1996, Az.: 9601147/12), kam aus persönlichen Gründen des Investors 
jedoch nicht zur Ausführung. 
Somit hat die Auseinandersetzung mit den Kriterien für die Ansiedlung eines 
Lebensmittelmarktes am Standort Ahrbrück schon früher zu einem positiven Ergebnis 
geführt.
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7. FUNKTIONSZUWEISUNG DER VERSORGUNGSBEREICHE UND 
MASSNAHMEN ZUR UMSETZUNG DES EINZELHANDELSKONZEPTES  

Nur durch eine selektive Steuerung kann es gelingen, im Verflechtungsbereich der 
Verbandsgemeinde Altenahr gleichzeitig die Grundversorgung bereit zu stellen und die 
Ortskerne zu stärken. 
Daher sind zur Sicherung und Entwicklung der verschiedenen Versorgungsbereiche alle 
künftigen Planungen für Einzelhandelseinrichtungen nach dem Einzelhandelskonzept 
auszurichten: 
 
Im ergänzenden zentralen Versorgungsbereich Pützfeld sollen neben einem soliden 
Lebensmittelangebot auch solche Ergänzungsangebote (z.B. Bäckereifiliale, 
Getränkemarkt…) und Dienstleistungen vorgehalten werden, die das Lebensmittelangebot 
unmittelbar ergänzen und auch dem täglichen bzw. kurzfristigen Bedarf zuzurechnen sind. 
Soweit dann noch Flächen verfügbar sind, können diese auch von nicht störenden 
Handwerksbetrieben genutzt werden. 
Großflächiger Einzelhandel im Sinne des Landesentwicklungsprogramms IV bleibt damit 
künftig auf den zentralen Versorgungsbereich in Pützfeld beschränkt. 
 
Im zentralen (Nah-)Versorgungsbereich in Altenahr und in den örtlichen Nahversorgungs-
standorten (Ahrbrück, Dernau und Mayschoß) soll ergänzender 
 (Lebensmittel-) Einzelhandel und spezialisierter Fachhandel gefördert werden. Hier können 
sich zusätzliche Entwicklungsimpulse durch den übergeordneten Versorgungsbereich 
ergeben. 
Die Festlegung der Nahversorgungsbereiche soll auch der örtlichen Planung als Vorgabe 
dienen, dort mit den ihr gegebenen Mitteln (u. a. der Bauleitplanung) gezielt die Situation für 
Neuansiedlungen zu verbessern, sei es durch Schaffung und Bereitstellung von Parkplätzen, 
Bündelung von Brachflächen, Vermittlung von Immobilienangeboten, Anwerbung 
frequenzsteigernder Betriebe u. ä.. 
 
In den verbleibenden, überplanten Gewerbegebieten (Ahrbrück, Hönningen) und dem im 
Bebauungsplanverfahren befindlichen Gewerbegebiet Dernau soll nach dem 
Einzelhandelskonzept großflächiger Einzelhandel nicht zugelassen werden. 
Die hier bereitgestellten Gewerbeflächen sollen – auch aus anderen Gründen – den örtlichen 
Handwerks- und Gewerbebetrieben zur Verfügung stehen, die teilweise aus 
Immissionsschutzgründen auf eine Umsiedlung aus den Ortskernen in weniger restriktive 
Lagen angewiesen sind. 
 
 
 
8. ANALYSE DER KAUFKRAFT: 

8.1 Übergeordnete Aussagen 

Gemäß der „Einzelhandels- und Zentrenkonzeption Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler“ die im 
November 2002 im Auftrag des Regionalen Arbeitskreises Entwicklung, Planung und 
Verkehr (:rak) Durch die Büros von Rothkirch und Partner, Planquadrat Dortmund und Ursula 
Stein erstellt wurde, ist die Region Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler im Vergleich zu anderen 
Regionen in Deutschland gut aufgestellt. Das bedeutet: 

- vergleichsweise geringe Arbeitslosigkeit (im Juni 2000 im Kreis Ahrweiler: im 
Durchschnitt 6,2%, RLP 7,8%,) 

- zeitgemäße Wirtschaftsstruktur mit einem hohen Anteil an 
Dienstleistungsarbeitsplätzen 

- Vielfältige Siedlungsstruktur 
- Gute Erreichbarkeit der Zentren 
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Die siedlungsstrukturelle Vielfalt bildet sich auch in der Situation des Einzelhandels ab, der 
durch größere, ortsübergreifende Einkaufszentren mit überdurchschnittlichem 
Flächenangebot, aber auch Versorgungslücken bzw.- engpässe gekennzeichnet ist. 
Altenahr ist mit seiner dezentralen Siedlungsstruktur dem letzteren Feld zuzuordnen, wobei  
Versorgungslücken derzeit durch eine erhöhte Mobilität der Bevölkerung kompensiert 
werden. 
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8.2 Ermittlung der Kaufkraft für den Bereich Nahrun gs- und Genussmittel in der 

Verbandsgemeinde Altenahr 

Die Ermittlung der Kaufkraftgröße für Altenahr und Umgebung erfolgte durch Herrn Dipl.-Ing. 
W. Schäfer von der „SL Fachmärkte GmbH“, Willy-Brandt-Allee 1, 56626 Andernach, auf der 
Basis von vergleichenden Analysen. 
Sie wird derzeit mit 1.900 €/Einwohner (EW) angegeben, was auf Verbandsgemeindeebene 
bei ca. 11.500 EW einem Betrag von 21,85 Mio. € entspricht. 
 
Legt man die bestehenden Betriebe des Lebensmittel-Einzelhandels zu Grunde ergibt sich 
eine aktuelle Kaufkraftbindung von 48,62%. 
Durch die Realisierung des Gewerbe- und Mischgebietes Pützfeld würde sich diese 
Kenngröße unter Zugrundelegung eines Lebensmittel-Discounters, eines Getränkemarktes 
und einer Bäckereifiliale auf 60,74% erhöhen. 
In der Verbandsgemeinde Altenahr bedeutet dies eine zusätzliche Kaufkraftbindung von ca. 
12%, ein Anteil, der an den bisher genutzten Versorgungsstandorten im Umfeld der 
Verbandsgemeinde wegfallen wird. Da die 12% sich jedoch auf die 
Versorgungsschwerpunkte Bad Neuenahr-Ahrweiler, Meckenheim/Rheinbach, Bad 
Münstereifel und Adenau verteilen, sind negative Auswirkungen im Sinne der Raumordnung 
und Landesplanung auf die umliegenden Versorgungsbereiche außerhalb der 
Verbandsgemeinde nicht zu erwarten. 
 
Die Berechnung im Einzelnen ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen: 
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 Allgemeine Ausgangsdaten  EW   Kaufkraft/EW      

 Kaufkraft im Sektor Nahrungs- und Genussmittel in Altenahr (Verbandsgemeindeebene): 11.500   x 1.900 €   = 21.850.000 €  

 davon        

 Lebensmittelhandwerk        

 a) Brot und Backwaren  (Bäcker/Bäckereifilialen)   160 €    

 b) Fleisch und Wurstwaren (Metzger)   310 €    

 c) Getränke   235 €    

 Durchschnittlicher Umsatz von  a) bis c)      300.000 € pro Betrieb  

 Flächenleistung bei Discounter      3.200 € pro qm  

 bei kleinflächigen Betrieb von  < 800 qm    = 2.560.000 € pro Betrieb  

 davon Nahrungs- und Genussmittel    80%  2.048.000 € pro Betrieb  

        

 Bestand im Verbandsgemeindegebiet Altenahr              

 Lebensmittelmärkte  (SB-Märkte) 4 Stk. 720 qm  6.144.000 €  

 Lebensmittelmärkte  (Vor Ort Märkte) 4 Stk. 150 qm 1.280.000 €  

 Bäckereien und Backwarenverkauf  8 Stk. 160 qm 1.500.000 €  

 Metzgerei  3 Stk. 110 qm 1.200.000 €  

 Getränkemärkte 4 Stk.  800  qm 500.000 €  

  23  Stk. 1.940 qm 10.624.000 €  

 Derzeitige Kaufkraftbindung im Bereich Nahrungs- un d Genussmittel            48,62% 

 Kaufkraftbindung durch neues Fachmarktzentrum in Pützfeld/Ahrbrück/Altenahr:             

 Discounter  1 Stk. < 800 qm  2.048.000 €  

 Getränkemarkt  1 Stk. 400 qm  300.000 €  

 Bäcker  1 Stk. 100 qm  300.000 €  

 Summe  3 Stk.   2.648.000 €  

 Insgesamt neue Kaufkraftbindung Nahversorgung einsc hließlich Bestand          13.272.000 € 60,74% 

 
Damit wird nach wie vor die angestrebte Kaufkraftbindung für Nahrungs- und Genussmittel 
(Nahversorgung) von 75% bis 80% für die VG Altenahr noch immer nicht erreicht werden.        

 Remagen, den 16.12.2008        

 Willi Schäfer        
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Als Teil der Grundversorgung sind ergänzend zu dem o. a. Nahrungsmittelangebot derzeit 
vorgesehen: 
1 Drogeriemarkt mit ca. 300 qm VK  
1 Textilshop mit ca. 450 qm VK  
1 Imbiss / Fast-Food-Restauration mit ca. 50 m² VK 
sowie optional nicht störende Dienstleistungs- bzw. Handwerksbetriebe. 
Diese zusätzlichen Angebote sowie alle künftig ange botenen Sortimente müssen mit 
der als Anlage beigefügten Sortimentsliste in Einkl ang stehen. 
 
Die Gesamtverkaufsfläche im Einzelhandel wird also max. 2.000 qm umfassen.  
Dieses Volumen wird auch benötigt, um die mit der Realisierung verbundenen Allgemein-
kosten, insbesondere die Verkehrsaufwendungen finanzieren zu können.  
 
Alle Geschäfte werden aber als baurechtlich vollkommen selbstständige Einheiten geplant, 
die auch bautechnisch nicht auf die benachbarten Einheiten angewiesen sind.  
Eine wesentliche Erweiterung der Gesamt- bzw. der Verkaufsfläche ist aufgrund der 
räumlichen Rahmenbedingungen (Ortslage, Bundesstraße, Grabungsschutzzone, Biotop) 
planungsrechtlich kaum realisierbar.  
 
Im vorliegenden Fall sollen nur Lebensmittel und Güter der Grundversorgung entsprechend 
der als Anlage beigefügten Sortimentsliste angeboten werden.  
 
Da es sich hier – wie in Kapitel 6.3 näher ausgeführt -um den ergänzenden zentralen 
Versorgungsbereich handelt, wurde ein Zielabweichungsverfahren gemäß § 8 Abs. 3 
Landesplanungsgesetz im Hinblick auf die Ziele des Landesentwicklungsprogramms (LEP) 
IV Nr. 57 und 61 erforderlich. 
 
 
 
9. ZU ERWARTENDE AUSWIRKUNGEN  
 
9.1 Einzelhandel innerhalb der Verbandsgemeinde: 
 
Durch das größere Lebensmittelangebot am zentralen Versorgungsbereich Pützfeld wird es 
voraussichtlich zu einem Umsatzrückgang in den näher gelegenen Lebensmittelgeschäften 
(Kreuzberg, Altenahr) kommen. 
Umgekehrt wäre die Gewährleistung einer überörtlichen Grundversorgung durch Aufwertung 
und entsprechende Expansion eines bestehenden Betriebes anstelle der Neuansiedlung in 
Pützfeld aufgrund ihres fehlenden Potentials (Flächengröße, Erreichbarkeit…) jedoch nicht 
möglich.  
 
Die künftige Bereitstellung des Angebotes für den täglichen Bedarf in Pützfeld kann u. U. 
eine verstärkte Nachfrage nach qualifizierten Ergänzungsangeboten in den Orten des 
Einzugsbereiches zur Folge haben. 
Hier ist die Initiative der bestehenden Betriebe vor Ort gefragt, um durch entsprechende 
„Nischen“-Angebote ihre Wirtschaftlichkeit langfristig zu sichern. 
 
Der öffentliche Belang, die Grundversorgung im Nahbereich der Verbandsgemeinde Altenahr 
insgesamt, also nahezu flächendeckend, zu gewährleisten ist dem ebenfalls öffentlichen 
Belang der nur punktuell gewährleisteten, fußläufig erreichbaren Nahversorgung und den 
privaten Belangen der jeweiligen Betreiber unterzuordnen. 
 
Die unter Kap. 7. aufgezeigten Maßnahmen auf der örtlichen Ebene können dazu beitragen, 
die zu erwartenden Folgen im Einzelfall abzumildern. 
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9.2 Auswirkungen auf benachbarte Kommunen bzw. Vers orgungsbereiche: 

Aufgrund der moderaten Größenordnung und des fehlenden Entwicklungspotentials am 
Standort sind von dem zentralen Versorgungsbereich Pützfeld keine Auswirkungen auf die 
benachbarten Oberzentren Bonn und Koblenz zu erwarten. 
 
Auch mögliche Auswirkungen auf die benachbarten Mittelzentren werden aufgrund der 
großen Streuung des bisherigen Einkaufsverhaltens (siehe Karte in Kapitel 3.1, S. 9) aller 
Voraussicht nach jeweils im absatzwirtschaftlich nicht relevanten Bereich bleiben. 
 
Zum Einzugsbereich sind ca. 8.000 Einwohner, 5 Camping- bzw. Wochenendplätze sowie 
ein Teil der Berufspendler zu rechnen: Die B 257 weist nach Auskunft des Landesbetriebes 
Mobilität einen DTV-Wert von 9.998 KFZ/Tag einschließlich 6,1% LKW-Anteil auf (Stand 
07/2007). 
Mit der angestrebten Steigerung der Kaufkraftbindung in der Verbandsgemeinde Altenahr 
von bisher ca. 49% auf künftig ca. 61% erfolgt lediglich eine Kaufkraftrückholung im 
periodischen Bedarf, die keine regionalplanerisch bedeutsamen Auswirkungen auf die 
benachbarten Mittelzentren hervorruft. Es wird vielmehr deutlich, dass die Planung mit dem 
Kongruenzgebot des LEP IV in Einklang steht. 
 
 
 
10. UMSETZUNG 
Das mit der oberen Landesplanungsbehörde und den Ortsgemeinden abgestimmte 
Einzelhandelskonzept wurde am 03.03.2009 durch den Rat der Verbandsgemeinde Altenahr 
beschlossen.  
Die mit der Landesplanungsbehörde abgestimmte (redaktionelle) Anpassung der zu den 
Versorgungsbereichen Altenahr und Ahrbrück-Pützfeld getroffenen Aussagen an die aus 
dem Zielabweichungsbescheid resultierenden Anforderungen der Raumordnung und 
Landesplanung wurde am 13.04.2010 durch den Verbandsgemeinderat beschlossen. 
 
 
 
Altenahr, den 14.04.2010  

 

(Siegel)   gez.: Haag 

Haag, Bürgermeister 
 

 
 
Anlage: 

Zum Einzelhandelskonzept gehört die als Anlage beigefügte Sortimentsliste für den 
zentralen Versorgungsbereich Pützfeld. 
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Anlage: 

Sortimentsliste* für den zentralen Versorgungsberei ch Ahrbrück-Pützfeld: 

Zulässig sind folgende nahversorgungsrelevante Sortimente: 

·  Nahrungs- u. Genussmittel/Getränke   

·  Arzneimittel/Pharmazeutika 

·  Blumen 

·  Bücher/Zeitungen, Zeitschriften/Briefmarken 

·  Drogeriewaren/Wasch- und Putzmittel/Kosmetikartikel 

·  Papier/Schreibwaren/Schulbedarf 

·  Reformwaren 

·  Zooartikel/Tiernahrung 

Ausnahmsweise zulässig sind in Verbindung mit einer Verkaufsflächenbegrenzung: 

·  Baby- u. Kinderartikel 

·  Bastelartikel 

·  Bekleidung/Lederwaren/Schuhe 

·  Haushaltwaren/Glas/Porzellan  

·  Kurzwaren/Wolle 

·  Spielwaren/Sportartikel 

·  Unterhaltungselektronik/Computer 

·  Werkzeuge/Eisenwaren 

·  Erzeugnisse gebietsansässiger Handwerksbetriebe 

 
Alle anderen Sortimente sind nicht zulässig. 
 
 
Ausnahmen und Verkaufsflächengrößen der jeweiligen Sortimente sind in der 
verbindlichen Bauleitplanung in Abstimmung mit der Landesplanungsbehörde 
festzusetzen. 
 
 
 
 
 
 
 
* gemäß Planungsgemeinschaft Mittelrhein-Westerwald/Leitlinien für die weitere 
Entwicklung des Einzelhandels in der Region 


